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224 AUFHEBUNG DER ALLGEMEIN- 

VERFÜGUNG DES HOCHSAUERLAND-
KREISES VOM 23.10.2020 

 
Gemäß § 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) in Ver-
bindung mit § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung 
besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen ei-
ner epidemischen Lage von nationaler oder lan-
desweiter Tragweite und zur Festlegung der Zu-
ständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
(Infektionsschutz- und Befugnisgesetz - IfSBG-
NRW) verfügt der Hochsauerlandkreis Folgendes: 
 
I. Die Allgemeinverfügung des Hochsauerland-

kreises vom 23.10.2020 zur Feststellung der 
Gefährdungsstufe 2 nach § 15 a der Verord-
nung zum Schutz von Neuinfektionen    mit    
dem    Coronavirus    SARS-CoV-2 (Corona-
schutzverordnung – CoronaSchVO) vom 
30.09.2020 und zur Festlegung von Berei-
chen, in denen eine zusätzliche Verpflichtung 
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt, 
wird aufgehoben.  
 

II. Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 
Abs. 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) öffentlich bekannt gemacht 
und gilt mit dem auf die Bekanntmachung fol-
genden Tag als bekannt gegeben.  

 
 

Begründung: 
 

Zu I. 
 
Die Neufassung der Coronaschutzverordnung vom 
30.10.2020 (GV. NRW. S. 1043b) enthält mit Wir-
kung vom 02.11.2020 (vgl. § 19 Abs. 1 
CoronaSchVO) nunmehr unmittelbar Anwendung 
findende Vorschriften, wodurch die mit der unter 
Nr. 1 genannten Allgemeinverfügung in Kraft getre-
tenen Regelungen teilweise obsolet werden. Rege-
lungen zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 
in besonders frequentierten Bereichen können die 
kreisangehörigen Kommunen nunmehr in eigener 
Zuständigkeit treffen. 
 
Daher ist die betreffende Allgemeinverfügung auf 
Grundlage von § 49 Abs. 1 VwVfG NRW mit Wir-
kung vom 02.11.2020 aufzuheben. 
 

Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie vor 
dem Verwaltungsgericht Arnsberg, 59821 Arns-
berg, Jägerstraße 1, binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des/der 
Urkundenbeamten/in der Geschäftsstelle Klage er-
heben. 
 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines 
elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das 
elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verant-
wortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem siche-
ren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung 
und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmen-
bedingungen bestimmen sich nach näherer Maß-
gabe der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsver-
kehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 
(BGBl. I S. 3803). * 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. 
Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben werden. 
 
* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf 
der Internetseite www.justiz.de. 
 
Meschede, 05.11.2020 
 
gez. 
Dr. Karl Schneider 
Landrat 
 

 
 


